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FB / Aktenzeichen  Vorlage Datum 

I / 01.06.03 / 15.01.02  2026/019 21.01.2026 

 

BERATUNGSFOLGE  

    

Gremium Termin Zuständigkeit Status 

Wirtschaft, Digitales und Beteili-

gung 

03.02.2026 Vorberatung öffentlich 

Gemeinderat 03.03.2026 Entscheidung öffentlich 

 

 

 

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 

2026 

- Produktbereich 01 - innere Verwaltung 

- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2026 wird – nach 

Vorberatung im Ausschuss für Wirtschaft, Digitales und Beteiligungen - zugestimmt.  

 

 

Gleichstellung: 

 

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja    nein  

 

 

Sachdarstellung: 

 

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 den Entwurf 

der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2026 zur weiteren Beratung an 

die Fachausschüsse verwiesen. 

 

Die Beratung der nachfolgend aufgeführten Produkte liegt im Zuständigkeitsbereich 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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des Ausschusses für Wirtschaft, Digitales und Beteiligungen. Einige Erläuterungen 

sind bei 

den einzelnen Produkten sowie im Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes ge-

geben. 

Auf folgende Ansätze wird darüber hinaus hingewiesen: 

 

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 

 

Produkt 01.06.03 – Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unter-

nehmen 

 

Im Produkt 01.06.03 werden u. a. die direkten finanziellen Verflechtungen zu den Be-

teiligungen und verbundenen Unternehmen abgebildet.  

 

Für 2025 hat die BBO mit einem Zuschuss der Gemeindeverwaltung in Höhe von 

415 T € in ihrem Wirtschaftsplan gerechnet. Abgerufen wurden hiervon bislang 

100.000 T €.  

Für das Haushaltsjahr 2026 weist der Wirtschaftsplan einen Verlustausgleich in Höhe 

von 584 T € aus, der durch die Gemeinde finanziert werden soll.  

Die Ansätze der letzten Haushaltsjahre wurden in den folgenden Zeiträumen durch 

die BBO abgerufen:  

 

Haushaltsjahr Ansatz BBO HH-Ansatz Finanzierungszeitraum 

2022 538.400 € 538.400 € 14.04.2022 – 

27.02.2023 

2023 608.300 € 528.900 € 04.04.2023 – 

29.05.2024 

2024 585.000 € 400.000 € 29.08.2024 – 

09.12.2025 

2025 415.000 € 415.000 € 15.01.2026 – lfd. 

2026 584.000 € 350.000 €  

 

Die Übersicht zeigt, dass sich die Zeiträume, in denen die BBO die Planansätze ver-

wendet, immer weiter nach hinten verlagert. Aus diesem Grund stehen der BBO im 

Haushaltsjahr 2026 (inkl. der noch verfügbaren Reste aus 2025) insgesamt 665.000 € 

zur Verfügung (350.000 € Planansatz 2026 zzgl. 315.000 € Reste 2025), folglich daher 

sogar mehr als durch die BBO in ihrem Wirtschaftsplan angegeben wurde.  

 

Nach der Einbringung des Haushaltes hat die Gemeindeverwaltung ihre Interessens-

bekundung beim Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ 

(kurz SKS) abgegeben. Über das Förderprogramm wird eine Bezuschussung in Höhe 

von 45 % der Kosten in Aussicht gestellt. Die Gemeinde hat hierfür die Kosten der 
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Sanierung des Beverbades kalkulieren lassen. Nach der aktuellen Kalkulation belaufen 

sich die Gesamtkosten auf rd. 16,5 Mio. €. Hiervon könnten durch das SKS-

Förderprogramm (im Falle einer Förderzusage) etwa 7,4 Mio. € bezuschusst werden. 

Die verbleibenden etwa 9 Mio. € können nicht gemeindlich finanziert werden. Es ist 

daher zwingend erforderlich, weitere Förderungen zu generieren. Diesbezüglich ist 

aktuell angedacht, die Städtebauförderung für integrierte Stadtentwicklungskonzepte 

(ISEK) zu nutzen. Die Erarbeitung des Konzeptes, um diese Förderung beantragen zu 

können, ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Ohne die weitere Förderung kann 

die Maßnahme nicht umgesetzt werden.  

Die investiven Ansätze für die Förderung nach SKS sowie für den Eigenanteil der Ge-

meinde sind bislang im Haushaltsplanentwurf nicht vorhanden. Über die Ansätze 

muss im Rahmen der Änderungsliste beraten und entschieden werden.  

 

 

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 

 

Produkt 15.01.02 - Touristische Öffentlichkeitsarbeit 

  

Der Verein Touristik Ostbevern e.V. soll im Haushaltsjahr 2026 in die Gemeindever-

waltung integriert werden, sowohl organisatorisch als auch haushaltsrechtlich. Aus 

diesem Grund wurde die Stelle (die bisher über den Verein finanziert und durch die 

Gemeinde über einen Zuschuss gegenfinanziert wurde) in den Stellenplan und Haus-

haltsplan der Gemeinde Ostbevern mit aufgenommen.  

 

Die Stelle wurde intern bereits ausgeschrieben. In diesem Verfahren konnten Stellen-

anteile (0,5 VZÄ) zum 01.03.2026 besetzt werden. Die restlichen Stellenanteile werden 

nun extern ausgeschrieben.  

 

 

 

 

 

Karl Piochowiak 

Bürgermeister 

Julia Klein 

Fachbereichsleitung 
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